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RS OGH 1960/1/20 6Ob454/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1960

Norm

EheG §49 A1g

Rechtssatz

Der Mann muß ernsten Widerstand der Gattin gegen den Geschlechtsverkehr nicht brechen. Auch der Gattin obliegt

es, um die Wiederherstellung ihrer getrübten Ehe bemüht zu sein.
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